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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Gemeinde GroBkirchheim vom 22. Dezember 2025, Zl.
8281/2025, mit der Marktgebiihren ausgeschrieben werden (Marktgebiihrenverordnung
2026)

Gemadl § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 — FAG 2024, BGBI. I Nr.
168/2023, zuletzt in der Fassung des Gesetzes BGBI. I Nr. 128/2024, sowie § 13 der
Karntner Allgemeinen Gemeindeordnung — K-AGO, LGBI. Nr. 66/1998, zuletzt in der
Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. 47/2025, wird verordnet:

§1

Ausschreibung

Die Gemeinde GroBlkirchheim schreibt Marktgebiihren aus.

§2
Gegenstand der Abgabe

Fiir die Beniitzung der Marktflichen, Marktpldtze und Markteinrichtungen auf den
Markten gemdll § 2 der Marktordnung 2026 des Gemeinderates der Gemeinde
GroBkirchheim vom 22. Dezember 2025, Zahl 8280/2025, sind an die Gemeinde
GroBkirchheim Gebiihren zu entrichten.

§3
Abgabenhohe

(1) Die Marktgebiihr ist nach der Anzahl der zugewiesenen Laufmeter des Standplatzes
zu entrichten.

(2) Die Gebiihr betriagt je Markt und je angefangenem Laufmeter 5,70 Euro.

(3) Die Mindestgebiihr betrdgt 32,60 Euro.



§ 4
Abgabenschuldner

Abgabenschuldner ist, an wen eine Marktfliche, ein Marktplatz oder eine
Markteinrichtung vergeben wird.

§5
Festsetzung und Filligkeit der Abgabe

(1) Die Gebiihren sind, soweit Abs. 3 nichts anderes bestimmt, mit der Vergabe der
Marktflache, des Marktplatzes oder der Markteinrichtung fiir die Dauer des Marktes zu
entrichten.

(2) Fiir vergebene Marktflichen, Marktpldtze oder Markteinrichtungen besteht die
Gebiihrenpflicht unabhédngig davon, ob und in welchem Ausmal diese in Anspruch
genommen werden.

(3) Werden Marktflichen, Marktplitze oder Markteinrichtungen regelméaBig
(Wochenmairkte) beniitzt, so werden die Gebiihren gemédll § 9 des Gesetzes iiber die
Organisation und die Besonderheiten der Abgabenverwaltung in Kadrnten — Kéarntner
Abgabenorganisationsgesetz — K-AOG, LGBI. Nr. 42/2010, zuletzt in der Fassung des
Gesetzes LGBI. Nr. 43/2017, mit Abgaben-Dauerbescheid festgesetzt. Der Betrag wird
halbjdhrlich mittels Lastschriftanzeige mitgeteilt.

§6

Befreiung

(1) Von der Abgabepflicht sind Mirkte befreit, deren Ertrag nachweislich und
ausschliellich zu gemeinniitzigen, mildtitigen oder kirchlichen Zwecken verwendet
wird.

(2) Der Biirgermeister hat auf Antrag des Abgabenschuldners bescheidméaBig
festzustellen, ob im Einzelfall ein Befreiungstatbestand vorliegt.

(3) Der Bescheid, mit dem eine Befreiung erteilt wird, hat den Markt, auf den sich die
Befreiung bezieht, anzufiihren.

§7

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Jinner 2026 in Kraft.

Der Biirgermeister:
Peter Suntinger

Dieses Dokument wurde amtssigniert!

Informationen unter:
https://grosskirchheim.gv.at/amtssignatur

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck
Hinweis: dieses Dokuments hat gemdf § 20 E-Government-Gesetz
die Beweiskraft einer 6ffentlichen Urkunde.

Signatur aufgebracht von Andreas Warmuth, 31.12.2025 10:07:04




		2025-12-31T10:07:08+0100
	Gemeinde Großkirchheim
	Amtssignatur der Gemeinde Großkirchheim




